
AMTSBLATT
FÜR DIE STADT MÜLHEIM AN DER RUHR

Herausgegeben im Eigenverlag der Stadt
-Amt für Ratsangelegenheiten u. Bürgerinformation-

Verantwortlich für den Inhalt: Die Oberbürgermeisterin

Bestellungen (einzeln oder im Abonnement) an: Stadtverwaltung, Amt für Ratsangelegenheiten u. Bürgerinformation, Leineweberstraße 18 - 20

45466 Mülheim an der Ruhr. Der Jahresbezugspreis von 41,- € ist im voraus fällig. Auch quartalsweiser Bezug möglich.

Quartalspreis: 10,25 € Kündigung des Abonnements spätestens 1 Monat vor Ablauf der Bestellzeit.

Nr: 12/Jahrgang 2009 15.05.2009 
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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen André Pichottka, Mühlenstr. 49, 45473 
Mülheim an der Ruhr, unter dem Aktenzeichen 
32-32.4.000489182/44 am 29.04.2009 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige  Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 29.04.2009 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
bei der Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim 
an der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Hein-
rich-Melzer-Str. 1, Zimmer 307, eingesehen wer-
den. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 07.05.2009 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 K n a p p e n  
 
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 
 
Der gegen Bella Hencz, Leipziger Str. 61, 45881 
Gelsenkirchen, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.005109385/24 am 05.03.2009 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige  Aufenthaltsort der Empfängerin 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 05.03.2009 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von der Betroffenen 
bei der Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim 
an der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Hein-
rich-Melzer-Str. 1, Zimmer 310, eingesehen wer-
den. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 11.05.2009 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 B a c k m a n n 
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Öffentliche Zustellung einer Überleitungsanzeige 

 
Die an Houssam Mousa, geb. 28.11.1974, letzte 
bekannte Adresse Am Bahrenkamp 3, 58329 
Schwerte, gerichtete Überleitungsanzeige vom 
14.04.2009 kann nicht zugestellt werden, da der 
jetzige Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 
 
Die Überleitungsanzeige gem. § 132 Abs. 2 BGB 
i. V. m. 185 ZPO wird hiermit nach § 10 Abs. 2 
des Verwaltungszustellungsgesetzes zugestellt. 
 
Sie kann bei der Stadtverwaltung Mülheim an der 
Ruhr – Sozialamt/Bereich Jugend - Unterhalts-
vorschusskasse -, Viktoriastr. 26 – 28, eingese-
hen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 28.04.2009 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 B o h n 
 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Rücknahme- / Rück-

forderungsbescheides 
 

Der an Jennifer Weng, zuletzt wohnhaft gewesen 
in 45307 Essen, Am Bocklerbaum 47, zuzustel-
lende Rücknahme- / Rückforderungsbescheid 
vom 22.04.2009 (Aktenzeichen: 50-714/93367/E 
6) konnte nicht zugestellt werden, da der jetzige 
Aufenthalt der Empfängerin unbekannt ist. 
 
Der Rücknahme- / Rückforderungsbescheid gem. 
§§ 48, 50 Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (SGB 
X) wird hiermit nach § 15 Abs. 2 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes zugestellt. 
 
Er kann bei der Sozialagentur Mülheim an der 
Ruhr, Eppinghofer Str. 50, 45468 Mülheim an der 
Ruhr, Frau Immand (Zimmer 108) eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 05.05.2009 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 I m m a n d 
 
 
 
 

 
Öffentliche Zustellung eines Rücknahme- / Rück-

forderungsbescheides 
 

Der an Julia Niewerth, zuletzt wohnhaft gewesen 
in 45470 Mülheim an der Ruhr, Heinrichstr. 53, 
zuzustellende Rücknahme- / Rückforderungsbe-
scheid vom 01.04.2009 (Aktenzeichen: 50-
714/93166/E 6) konnte nicht zugestellt werden, 
da der jetzige Aufenthalt der Empfängerin unbe-
kannt ist. 
Der Rücknahme- / Rückforderungsbescheid gem. 
§§ 48, 50 Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (SGB 
X) wird hiermit nach § 15 Abs. 2 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes zugestellt. 
 
Er kann bei der Sozialagentur Mülheim an der 
Ruhr, Eppinghofer Str. 50, 45468 Mülheim an der 
Ruhr, Frau Immand (Zimmer 108) eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 06.05.2009 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 I m m a n d 
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Öffentliche Bekanntmachung 
zur Änderung der Unterschriftsbefugnisse 
für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung  

Mülheimer SportService 
 

Gemäß § 3 (2) der Eigenbetriebsverordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 16. No-
vember 2004 (GV. NRW. S. 644, 2005 S. 15) in 
Verbindung mit § 8 (3) der Betriebssatzung für 
den Mülheimer SportService vom 20.12.2006 in 
der Fassung vom 09.12.2008 werden Frau Son-
ja Beysiegel für den Geschäftsbereich des Mül-
heimer SportService folgende Befugnisse erteilt: 
 
Erstellung von Kassenanweisungen und Erteilung 
von Aufträgen im Rahmen der laufenden Be-
triebsführung bis zum Betrage von € 2.500 in 
Eigenverantwortung. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 28.04.2009 
 
 Mülheimer SportService 
 I. V. 
 
 E l l e r w a l d 
 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung zu der Vertretung im 

Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr 
- Ersatzbestimmung nach dem  

Kommunalwahlgesetz - 
 

Frau Dorit Hufschmidt hat durch Erklärung vom 
24.03.2009 mit sofortiger Wirkung auf ihr Man-
dat im Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr ver-
zichtet. 
Als Wahlleiterin für das Wahlgebiet Mülheim an 
der Ruhr habe ich die Nachfolge im Rat der Stadt 
festgestellt. 
 
Nach dem von der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands eingereichten Reservelistenwahlvor-
schlag für die Kommunalwahlen am 26.09.2004 
ist Frau Ursula Zeitnitz, Nachbarsweg 128, 45481 
Mülheim an der Ruhr (Reservelistenplatz 13), als 
Nachfolgerin für Frau Hufschmidt zur Stadtver-
ordneten im Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr 
gewählt. 
Frau Zeitnitz hat ihre Wahl durch Erklärung vom 
03.04.2009 angenommen. 
 

Die Ersatzbestimmung wird hiermit öffentlich be-
kanntgemacht. 
 
Nach § 39 Absatz 1 i.V.m. § 45 Absatz 2 KWahlG 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 
1998 (GV. NRW. S.454, ber. S. 509 und 1999, S. 
70, zuletzt geändert durch Art. 1 und 2 des Ge-
setzes vom 09. Oktober 2007 – GV. NRW. S. 374) 
kann gegen die Gültigkeit dieser Ersatzbestim-
mung jede/r Wahlberechtigte des Wahlgebietes, 
die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher 
Parteien und Wählergruppen, die an der Wahl 
teilgenommen haben sowie die Aufsichtsbehörde 
binnen eines Monats nach Bekanntgabe Einspruch 
erheben, wenn sie eine Entscheidung über die 
Gültigkeit der Ersatzbestimmung für erforderlich 
halten. Der Einspruch ist bei der Wahlleiterin 
schriftlich einzureichen oder mündlich zur Nieder-
schrift zu erklären. 
 

Vom Tage dieser Bekanntmachung ab läuft die 
Frist zur Erhebung eines Einspruchs gemäß § 63 
Abs. 2 Kommunalwahlordnung (KWahlO) vom 
31.08.1993 (GV. NRW. S. 592, ber. S.967, zuletzt 
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 05. 
April 2005, GV. NRW. S. 306). 
 

  Mülheim an der Ruhr, 30.04.2009 
   
  Die Oberbürgermeisterin 
  und Wahlleiterin      
 
  D a g m a r  M ü h l e n f e l d 
 
 
 

Bekanntmachung 

Umbenennung und Umnummerierung einer  
amtlichen Lagebezeichnung 

 
 
Alte Bezeichnung  Neue Bezeichnung 
 
Viktoriaplatz –  Synagogenplatz 1 
Platz der ehem. 
Synagoge 1 
 
 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 06.05.2009 
 
 Die Oberbürgermeisterin 

I.A. 
 
 M a r k h o f f  
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Bekanntmachung 

Öffentliche Sitzungen der Ausschüsse des Rates 
und der Bezirksvertretungen vom 15.05.2009 bis 

31.05.2009 
 

15.05.2009 Jugendstadtrat, Bergstr. 1-3, Raum 
D 2, Heinrich-Thöne-Volkshoch-
schule 
15:00 Uhr 

15.05.2009 Seniorenbeirat, Alteneinrichtung Auf 
dem Bruch, Auf dem Bruch 70 
15:00 Uhr 

28.05.2009 Integrationsrat, Bergstr. 1-3, Raum 
D 2, Heinrich-Thöne-Volkshoch-
schule 
16:00 Uhr 

 

Informationen zu Sitzungsterminen und Sit-
zungsorten können zudem der örtlichen Presse 
und der Internetseite der Stadt Mülheim an der 
Ruhr (www.muelheim-ruhr.de) entnommen wer-
den.  
 
Tagesordnungen und Zuhörerkarten für die Sit-
zungen sind beim Amt für Ratsangelegenheiten 
und Bürgerinformation, Leineweberstr. 18-20 
(Dresdner Bank Gebäude), Zimmer 3.04 Telefon 
455 – 1600 erhältlich (je Person max. zwei Zuhö-
rerkarten). Die Zuhörerkarten müssen spätestens 
15 Minuten vor Beginn der Sitzung abgeholt wor-
den sein. Karten, die bis zum Beginn der Sitzung 
nicht abgeholt wurden, werden wieder zur Aus-
gabe freigegeben.  
 
Zuhörerkarten für die Sitzung des Rates der 
Stadt, die bis zum Tag vor der Sitzung nicht 
abgeholt wurden, sind am Tag der Sitzung 
im Raum 3.04 abzuholen. 
 
Etwaige Änderungen bzw. Ergänzungen von 
Terminen und Sitzungsorten bleiben vorbe-
halten. 
Als Tagesordnungspunkt 1 der öffentlichen Sit-
zungen finden 30-minütige Einwohner- und Bür-
gerfragestunden statt. Hierfür gelten die Verfah-
rensregeln des § 7 der Geschäftsordnung für den 
Rat der Stadt entsprechend. Auszugsweise wird 
auf Folgendes hingewiesen: 
 
- Es dürfen zwei kurze Fragen und eine Zu-

satzfrage gestellt werden. 
- Die Fragen müssen sich auf Angelegenhei-

ten der Stadt bzw. des Stadtbezirkes be-
ziehen und dürfen keine Feststellungen, 
Wertungen, oder Unterstellungen enthal-
ten.  

- Die Fragen müssen mindestens 10 Tage 

vor der Sitzung bei der Stadtverwaltung, 
Amt für Ratsangelegenheiten und Bürger-
information, z. H. Frau Hagen-Betting 
(Leineweberstr. 18-20, Zimmer 1.02), 
schriftlich eingereicht werden.  

 
 Mülheim an der Ruhr, den 12.05.2009 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A.      
 
 H a g e n – B e t t i n g 
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Veröffentlichung und öffentliche Auslegung des Jahresabschlusses der Betrieb der Stadt Mülheim an 
der Ruhr  für das Wirtschaftsjahr 2005 

 
 
Die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen hat den Betrieben der Stadt für den Jahresab-
schluss zum 31.12.2005 den Bestätigungsvermerk mit Datum vom 20.04.2009 erteilt. 
 
Der Jahresabschluss ist vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 26.03.2009 festgestellt worden. 
 
Gemäß § 26 (3) der Eigenbetriebsverordnung NW ist der Jahresabschluss, d. h. die Bilanz und die Jah-
reserfolgsrechnung sowie die Darstellung der Verbindlichkeiten mit der Feststellung durch den Rat der 
Stadt und dem Bestätigungsvermerk der GPA NRW zu veröffentlichen. 
 
Jahresabschluss und Lagebericht einschl. Anhang liegen – gerechnet vom Tage ihrer Veröffentlichung – 
sieben Tage bei den Betrieben der Stadt, Duisburger Straße 78 a, während er Dienststunden öffentlich 
aus. 
 
  Mülheim an der Ruhr, den 04.05.2009  
 
  Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr 
  I. A. 
  
  M ü l l e r 
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Veröffentlichung und öffentliche Auslegung des Jahresabschlusses der Betrieb der Stadt Mülheim an 
der Ruhr für das Wirtschaftsjahr 2006 

 
 
Die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen hat den Betrieben der Stadt für den Jahresab-
schluss zum 31.12.2006 den Bestätigungsvermerk mit Datum vom 20.04.2009 erteilt. 
 
Der Jahresabschluss ist vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 26.03.2009 festgestellt worden. 
 
Gemäß § 26 (3) der Eigenbetriebsverordnung NW ist der Jahresabschluss, d. h. die Bilanz und die Jah-
reserfolgsrechnung sowie die Darstellung der Verbindlichkeiten mit der Feststellung durch den Rat der 
Stadt und dem Bestätigungsvermerk der GPA NRW zu veröffentlichen. 
 
Jahresabschluss und Lagebericht einschl. Anhang liegen – gerechnet vom Tage ihrer Veröffentlichung – 
sieben Tage bei den Betrieben der Stadt, Duisburger Straße 78 a, während er Dienststunden öffentlich 
aus. 
 
   
  Mülheim an der Ruhr, den 04.05.2009  
 
  Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr 
  I. A. 
  
  M ü l l e r 
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Bekanntmachung 
Aufforderung zur Instandsetzung von Grabmalen auf den städtischen Friedhöfen 

 

Die Verantwortlichen für die Grabstätten (siehe Anlage) werden hiermit gem. § 25 Abs. 2 der Fried-
hofssatzung vom 16.12.2003 für die städtischen Friedhöfe in Mülheim an der Ruhr, veröffentlicht im 
Amtsblatt Nr. 44/2003 für die Stadt Mülheim an der Ruhr aufgefordert, die auf den Grabstätten ste-
henden Grabmale unverzüglich, spätestens aber bis zum 30.06.2009 in einen ordnungsgemäßen Zu-
stand zu versetzen. 
 
Falls die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtigten (Steinmetz) versäumt werden sollte, so 
würde dessen Verschulden dem gem. § 25 Abs. 1 der Friedhofssatzung für die Grabstätten Verantwort-
lichen zugerechnet werden. Sollte die Frist nicht eingehalten werden, wird die Friedhofsverwaltung das 
Grabmal auf Kosten des Verantwortlichen durch Umlegen auf die Grabstätte sichern oder das Grabmal, 
die sonstigen baulichen Anlagen oder Teile davon entfernen. Die Stadt ist nicht verpflichtet, diese 
Gegenstände bzw. Bauteile aufzubewahren. 
 
Die genauen Beanstandungen können bei der Friedhofsverwaltung erfragt werden. 
 
Der Verantwortliche ist für den Schaden haftbar, der durch das Umfallen von Grabmalen oder sonstiger 
baulicher Anlagen oder durch das umstürzen von Teilen davon verursacht wird. 

 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erheben. Die Klage 
ist gegen die Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim an der Ruhr zu richten. Sie ist beim Verwal-
tungsgericht Düsseldorf, Bastionstr. 39, 40213 Düsseldorf, schriftlich einzureichen oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. Falls die Frist durch das Verschulden eines 
Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet. 
 
Hinweis 

Ein Vorverfahren (Widerspruch) ist nach dem Bürokratieabbaugesetz II vom 19.09.2007 nicht mehr 
vorgesehen.  Wird die Klage schriftlich erhoben, empfiehlt es sich, ihr zwei Abschriften beizufügen. Die 
Klageerhebung ist mit Kosten verbunden. 

 
 Mülheim an der Ruhr, den 01.04.2009 
  
 Die Oberbürgermeisterin   
  
 Amt für Grünflächenmanagement 
 und Friedhofswesen 
        I. A.  
         

 W a a g e  
  

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

201 
 
 
 

Lose Gedenkzeichen 2009 

 

Friedhof  Teil   Feld   Grabstellen-Nr. 

Dümpten 1 05 (R) 0316 

   „ 04 0274 

  

Lose Gedenkzeichen 2009 

 

Friedhof  Teil   Feld   Grabstellen-Nr. 
Styrum      05(R)   0345 
   „       25(R)   0050 
   „       25(R)   0534 
   „       26(R)   0275 
   „       E   0312,0313 
   „       H   0040,0041 
   „       16   0003,0004 
   „    II   07   0080,0081 
   „    II   08   0051,0052 
   „    II   15   0093,0094 
   „    II   16   0120a-d 
 
 

Lose Gedenkzeichen 2009 

 
Friedhof  Teil   Feld   Grabstellen-Nr. 
Broich D 0052,0054 
   „ D 0096,0098 
   „ M 2438,2440 
 

Lose Gedenkzeichen 2009 

 
Friedhof  Teil   Feld   Grabstellen-Nr. 
Speldorf 23(R) 0080  
   „ 24(R) 0064 
   „ 24(R) 0104 
   „ E 0083,0085 
   „ G 0253-0256 
   „ L 0084,0085 
   „ L 0099,0100 
   „ L 0110,0111 
   „ M 0203 
   „ M 0204,0205 
   „ N 0096-0098 
   „ N 0115,0116 
   „ 01 0005-0007 
   „ 01 0046,0047 
   „ 04 0042 
   „ 08 0396,0397 
   „ 11 0310,0311 
   „ 15 0195,0196 
   „ 16 0147,0148 
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   „ 20 0115,0116 
   „ 21 0072,0073 
   „ 28 0051,0052 
   „ 28 0204,0205  
 
 

Lose Gedenkzeichen 2009 

 
Friedhof  Teil   Feld   Grabstellen-Nr. 
 
Heissen 01(R) 0594 
   „ 01(R) 0602 
   „ 11(R) 0234 
   „ 12(R) 0375 
   „ 31(R) 0056 
   „  D(R) 0632 
   „ A 0034,0035 
   „ A 0233,0234 
   „ A 0275,0276 
   „ A 0373-0379 
   „ A 0391,0392 
   „ A 0456-0459 
   „ A 1152,1154 
   „ B 0040,0041  
   „ B 0246-0248 
   „ B 0450-0452 
   „ B 1081,1082 
   „ B 1209,1211  
   „ C 0075,0076 
   „ C 0768,0769 
   „ E 0045,0046  
   „ E 0103-0106 
   „ E 0187,0188 
   „ F 0113-0118 
   „ F 0271,0272 
   „ G 0133,0134 
   „ H 0225,0226 
   „ H 0305,0306 
   „ 01 0108,0109 
   „ 03 0088,0089 
   „ 08 0081 
   „ 14 0045,0046 
   „ 14 0070,0071 
   „ 14 0112,0113 
   „ 15 0175,0176 
   „ 16 0028,0029 
   „ 19 0078,0079 
   „ 19 0155,0156 
   „ 19 0245,0246 
   „ 19 0269,0270 
   „ 19 0276,0277 
   „ 19 0531,0532 
   „ 19 0598,0599 
   „ 20 0013,0014 
   „ 20 0027,0028 
   „ 21 0099,0100 
   „ 21 0141,0142 
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   „ 21 0186,0187 
   „ 22 0074,0075 
   „ 22 0120 
   „ 22 0124,0125 
   „ 22 0143,0144 
   „ 22 0155,0156 
   „ 22 0332,0333 
   „ 22 0338 
   „ 23 0010 
   „ 23 0112,0113 
   „ 23 0236 
 

Lose Gedenkzeichen 2009 

 
Friedhof  Teil   Feld   Grabstellen-Nr. 
 
Hauptfriedhof IV 06 (R) 0179 
„ I 09 0004 
" I 09 0487,0488 
" I 13 0219,0220 
" I 14 0057-0060 
" I 14 0169-0172 
" I 15 0067,0068 
" I 17 0198 
" I 17 0264 
" I 18 0099,0100 
" I Kl.U. 0035 
" II 02 0008 
" II 09 0036,0037 
" II M 0049,0050 
" II N 0125,0126 
" II O 0253,0254 
" II P 0069 
" II T 0050,0051 
" II X 0016 
" II X 0021 
" III 02 0420 
" III 04 0160,0161 
" III 06 0331,0332 
" III 06 0385,0386 
" III 07 0107-0109 
" III 07 0192,0193 
" III 07 0514,0515 
" III 10 0335,0336 
" III 15 0221,0222 
" III C 0080,0081 
" IV 01 0075,0076 
" IV 01 0150,0151 
" IV 02 0029,0030 
" IV 02 0100,0101 
" IV 02 0149,0150 
" IV 02 0225,0226 
" IV 02 0241,0242 
" IV 03 0133,0134 
" IV 07 0033,0034  
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Öffentliche Ausschreibung der Stadt Mülheim an der Ruhr nach VOL/A  
Fahrten geistig und körperlich behinderter Kinder zur Rembergschule und zurück aus dem Stadtgebiet 

Mülheim an der Ruhr für das Schuljahr 2009/2010 
 
a) Anschrift der zur Angebotsabgabe auffordernden Stelle, der den Zuschlag erteilenden Stelle sowie 
der Stelle, bei der die Angebote einzureichen sind: 
Stadt Mülheim an der Ruhr, Amt für Kinder, Jugend und Schule, Schloßstraße 22, 45468 Mülheim an 
der Ruhr, Telefon: 0208 / 455-4500, Fax: 0208 / 455-584599  
 
b) Art der Vergabe: Öffentliche Ausschreibung nach § 3 der VOL/A  
 
c) Art und Umfang der Leistungen: Fahrten geistig und körperlich behinderter Kinder zur 
Rembergschule und zurück mit z. Z. 6 verschiedenen Linien (Losen) aus dem Stadtgebiet Mülheim an 
der Ruhr für das Schuljahr 2009/2010. Die Laufzeit des Vertrages beträgt ein Schuljahr.  
 
Mindeststandard für die Berücksichtigung des Angebotes: Der Bieter hat für das Schuljahr 2009/2010 
Fahrzeuge mindestens der Schadstoffgruppe 3 (gelbe Plakette) einzusetzen.  
 
d) etwaige Vorbehalte wegen der Teilung in Lose, Umfang der Lose und mögliche Vergabe der Lose an 
verschiedene Bieter: Vergabe in Form von Losen auf der Grundlage von § 5 VOL/A  
 
f) Anschrift der Stelle, die die Verdingungsunterlagen und das Anschreiben abgibt, sowie Angabe des 
Tages, bis zu dem sie bei ihr spätestens angefordert werden können: 16.06.2009, Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Amt für Kinder, Jugend und Schule, Zimmer 209, Schloßstr. 22, 45468 Mülheim an der Ruhr  
 
h) die Höhe etwaiger Vervielfältigungskosten und die Zahlungsweise: Die Anforderung der Verdin-
gungsunterlagen ist kostenfrei. 
 
i) Ablauf der Angebotsfrist: 16.06.2009, 12.00 Uhr. Zur Angebotsöffnung sind Bieter und deren Be-
vollmächtigte nicht zugelassen.  
 
l) die wesentlichen Zahlungsbedingungen oder Angaben der Unterlagen, in denen sie enthalten sind: 
Liefer- und Zahlungsbedingungen der Stadt Mülheim an der Ruhr  
 
m) die mit dem Angebot vorzulegenden Unterlagen, die vom Auftraggeber für die Beurteilung der Eig-
nung des Bewerbers verlangt werden: 

- Unbedenklichkeitsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes über abgeführte Steuern (nicht 
älter als 1 Jahr) 
 
- Gewerbean- oder -ummeldung, Gewerbegenehmigung oder Auszug aus dem Handelsregister. 
(nicht älter als 3 Jahre) 
 
- Bescheinigung über die Zahlung von Sozialbeiträgen (nicht älter als 1 Jahr) 

- Nachweis einer Betriebshaftpflichtversicherung (nicht älter als 1 Jahr) 
- Selbstauskunft des Bieters, dass gegen die Firma bzw. die Fahrer derzeit keine schwe-

benden Ermittlungsverfahren anhängig sind. 
- Nachweis über einen gültigen Fahrausweis, der mindestens seit 5 Jahren gültig ist. 
- Auszug aus der Verkehrssünderdatei, dass der/die Fahrer nicht mehr als 3 Punkte be-

sitzen. 
- Mindestens 3 Referenzen des Unternehmens darüber, dass Fahrten geistig behinderter 

Kinder durchgeführt wurden. 
- Liste der wesentlichen in den letzten drei Jahren erbrachten Leistungen, der Leistungs-

zeit sowie der öffentlichen und privaten Auftraggeber (Referenzen) 
- Nachweis über das Bestehen einer Betriebshaftpflichtversicherung 
- Mitgliederverzeichnis bei Bietergemeinschaft und von allen Mitgliedern unterzeichnete 

Erklärung, dass der/die bevollmächtigte/n Vertreter/innen die im Verzeichnis aufgeführ-
ten Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber verbindlich vertritt und alle Mitglieder für 
die Vertragserfüllung als Gesamtschuldner haften 
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-  
- Der Nachweis darüber, dass die vom Auftragnehmer eingesetzten Fahrzeuge jeweils 
der Euro-Norm 3 (Schuljahr 2009/10), ist mit der Abgabe des Angebotes zu erbringen. 

 
n) Zuschlags- und Bindefrist: 01.07.2009  
 
k) besonderer Hinweis, dass der Bewerber mit der Abgabe seines Angebotes auch den Bestimmungen 
über nicht berücksichtigte Angebote (§ 27 VOL) unterliegt: 
Der Bewerber unterliegt mit der Abgabe seines Angebotes den Bestimmungen über nicht berücksichtig-
te Angebote (§ 27 VOL/A).  
 
  Mülheim an der Ruhr, den 15.05.2009 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 R o s s m a n n e k 
 
 
 
 
 
 
 

Öffentliche Ausschreibung der Mülheimer VerkehrsGesellschaft mbH 

Duisburger Straße 78, 45479 Mülheim an der Ruhr 
 
 
Die Mülheimer VerkehrsGesellschaft mbH schreibt öffentlich aus: 
 
 Gleis- und Tiefbauarbeiten in Mülheim an der Ruhr 
  Erneuerung von ca. 400m Rillengleis  auf der Linie 110,  
  in den Teilbereichen Bogen Kampstraße und  
  Bismarckstraße / Höhe Dimbeck 
   

 
 

Angebotskosten:  20,- Euro 
  
Submissionstermin: 03.06.2009, 15:00 Uhr 

 
Die Angebotsunterlagen können im Verwaltungsgebäude Duisburger Str. 78, Tel. 0208 / 451- 1711, 
Zimmer 1.7 in der 1. Etage, ab 18.05.2009 abgeholt oder gegen Verrechnungsscheck angefordert 
werden. Angebote sind bis zum Submissionstermin im verschlossenen Umschlag im Zimmer 1.7 abzu-
geben bzw. zuzusenden. 
 
  
 Mülheim an der Ruhr, den 08.05.2009 
 
 Mülheimer VerkehrsGesellschaft mbH 
 
 
 K l a u s  P e t e r  W a n d e l e n u s 
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Öffentliche Ausschreibung der Mülheimer VerkehrsGesellschaft mbH 

Duisburger Straße 78, 45479 Mülheim an der Ruhr 
 

Die Mülheimer VerkehrsGesellschaft mbH schreibt öffentlich aus: 
 
 Gleis- und Tiefbauarbeiten in Mülheim an der Ruhr 

Erneuerung von ca. 400m Rillengleis und 4 Schienenauszugsvorrichtungen auf der Linie 
104 im Bereich BAB40-Überfahrt vor Hst. Grenze Borbeck 

   
 

 
Angebotskosten: 20,- Euro 

  
Submissionstermin: 03.06.2009, 14:00 Uhr 
 

Die Angebotsunterlagen können im Verwaltungsgebäude Duisburger Str. 78, Tel. 0208 / 451- 1711, 
Zimmer 1.7 in der 1. Etage, ab 18.05.2009 abgeholt oder gegen Verrechnungsscheck angefordert wer-
den. Angebote sind bis zum Submissionstermin im verschlossenen Umschlag im Zimmer 1.7 abzuge-
ben bzw. zuzusenden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den08.05.2009 
 
 Mülheimer VerkehrsGesellschaft mbH 
 
 K l a u s  P e t e r  W a n d e l e n u s   
 
 
 
 

Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Mülheim an der Ruhr 
 

Die Stadt Mülheim an der Ruhr schreibt Arbeiten gemäß VOB Teil A zur Ausführung innerhalb des eige-
nen Stadtgebietes öffentlich aus. Angebotsvordrucke können im technischen Rathaus beim Referat VI, 
Hans-Böckler-Platz 5, 45468 Mülheim an der Ruhr (2. Etage, Zimmer 02.24, Tel. 0208/455-6032 oder 
6030, FAX 0208/455-58-6032 oder 6030, Postfach 10 19 53 - PLZ: 45466 MH, E-Mail: 
Holm.Stachelhaus@stadt-mh.de oder Ingrid.Meckenstock@stadt-mh.de) abgeholt oder angefordert 
werden. Der Preis kann nur in bar oder mit Verrechnungsscheck bezahlt werden; die Kosten werden 
nicht erstattet. Angebote sind an die vorgenannte Postanschrift zu richten, in deutscher Sprache abzu-
fassen und bis zur Submission einzureichen. Zur Submission zugelassen sind nur Bieter und ihre Be-
vollmächtigen. Sicherheitsleistungen werden in Form von Bürgschaften nach den Grundsätzen der §§ 
14 VOB/A und 17 VOB/B verlangt. Als Zahlungsbedingung ist § 16 VOB/B maßgebend. Bietergemein-
schaften sollen die Rechtsform einer Arbeitsgemeinschaft haben. Rechtsaufsicht: Bezirksregierung 
Düsseldorf, Dezernat 63, Fischerstraße 2, 40477 Düsseldorf; Postfach 30 08 65, 40408 Düsseldorf 
 

Nr. Art der Arbeiten 
Preis in 

€ 
Verkauf 

ab 
Submission 

Datum    Uhrzeit 

031 
Bodenbelagsarbeiten nach DIN 18299 / 18365 für die 
Gemeinschaftshauptschule Speldorf, Frühlingstraße 45 - 
ca. 2.000 m² PVC-Oberbodenbelag 

15,00 13.05.09 26.05.09 12.30 

 
 
 Stadt Mülheim an der Ruhr, 12. Mai 2009 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 Referat VI 
 I.  A. 
 
 S t a c h e l h a u s 



 

 
 
 

207 
 
 
 

I n h a l t 
 

 S e i t e  
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides (André Pichottka) 184 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides (Bella Hencz, Gelsenkirchen) 184 
 
Öffentliche Zustellung einer Überleitungsanzeige (Houssam Mousa, Schwerte) 185 
 
Öffentliche Zustellung eines Rücknahme- / Rückforderungsbescheides (Jennifer Weng, Essen) 185 
 
Öffentliche Zustellung eines Rücknahme- / Rückforderungsbescheides (Julia Niewerth) 185 
 
Öffentliche Bekanntmachung zur Änderung der Unterschriftsbefugnisse für die eigenbetriebs- 
ähnliche Einrichtung Mülheimer SportService 186 
 
Öffentliche Bekanntmachung zu der Vertretung im Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr 
- Ersatzbestimmung nach dem Kommunalwahlgesetz -  186 
 
Bekanntmachung: Umbenennung und Umnummerierung einer amtlichen Lagebezeichnung 
(Synagogenplatz) 186 
 
Bekanntmachung: Öffentliche Sitzungen der Ausschüsse des Rates und der Bezirksvertretungen 
In der Zeit vom 15.05. bis 31.05.2009 187 
 
Veröffentlichung und Auslegung des Jahresabschlusses der Betriebe der Stadt  
Mülheim an der Ruhr für das Wirtschaftsjahr 2005 188 
 
Veröffentlichung und Auslegung des Jahresabschlusses der Betriebe der Stadt  
Mülheim an der Ruhr für das Wirtschaftsjahr 2006 194 
 
Bekanntmachung: Aufforderung zur Instandsetzung von Grabmalen  
auf den städtischen Friedhöfen 200  
 
Öffentliche Ausschreibung der Stadt Mülheim an der Ruhr 204  
 
Öffentliche Ausschreibung der Mülheimer VerkehrsGesellschaft mbH 205  
 
Öffentliche Ausschreibung der Mülheimer VerkehrsGesellschaft mbH 206 
 
Öffentliche Ausschreibung der Stadt Mülheim an der Ruhr 206  

 




